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NIEHAUS: VON DER PARITAT ZUR REALITÄT? 

Von der Parität zur Realität ? 

Prof. Dr. H. N i e h a u s , Bonn 

Im Anschluß an die folgenden Ausführungen 
bringen wir den Wortlaut des Gutachtens, das der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am 30. No- 
vember 1954 zum Paritätsproblem erstattet hat. 
Obwohl es schon vor einem Vierteljahr verfaßt 
worden ist, hat es gerade jetzt eine besondere 
Aktualität, nachdem der Bundesausschuß „Paritäts- 
gesetze“ seine intensiven Beratungen, die im 
Zeichen einer freimütigen Diskussion gestanden 
haben, im wesentlichen abgeschlossen hat. Er ist 
dabei auf dieselben Kernprobleme gestoßen, wie 
sie der Wissenschaftliche Beirat in seinem damals 
noch nicht veröffentlichten Gutachten formuliert 
hatte. Danach besteht die wichtigste agrarpolitische 
Aufgabe nicht darin, das landwirtschaftliche Ein- 
kommen kurzfristig an irgend ein anderes willkür- 
lich herausgegriffenes außerlandwirtschaftliches 
Einkommen anzugleichen, sondern dafür zu sorgen, 
daß die landwirtschaftliche Einkommensentwick- 
lung in einer wachsenden Industrie-Agrarwirt- 
schaft nicht zurückbleibt. Es gibt eine ganze Reihe 
von Faktoren, welche die laufende Anpassung der 
Landwirtschaft an die volkswirtschaftliche Ent- 
wicklung erschweren; sie sind unter Punkt 3 und 
4 des Gutachtens behandelt. Da diese Hemmnisse 
aber in den verschiedenen Bereichen der Landwirt- 
schaft in sehr unterschiedlichem Grade wirksam 
sind, so geben allgemeine Preisindexziffern und an 
allgemeinen Durchschnitten orientierte Berech- 
nungen über Aufwand und Ertrag und daraus ab- 
geleitete Solleinkommen keine brauchbaren Hin- 
weise auf die richtigen Einsatzstellen der Agrar- 
politik. Diesem Mangel soll abgeholfen werden 
durch Methoden der Ertrags- und Einkommens- 
ermittlung, die einen Einblick in die Lage der ver- 
schiedenen Betriebssysteme, Betriebstypen und 
Betriebsgrößen gestatten. 

Der Wissenschaftliche Beirat hat neben wohl- 
gezielten Einzelmaßnahmen auf dem Gebiete der 
Flurbereinigung, der Wasserwirtschaft, der Ver- 
kehrserschließung und des Bildungswesens solche 
Maßnahmen empfohlen, die der Rationalisierung 
des Absatzes und der Senkung der Betriebsmittel- 
preise dienen, die Funktion des Kapitalmarktes, 
die Kreditorganisation und die Liquidität der Be- 
triebe verbessern. Auch dies dürfte der Auffassung 
des Bundestagsausschusses entsprechen. 

Produktivität und Landwirtschaftsgesetz 

Es ist das Bestreben der Initiatoren der Paritäts- 
gesetzentwürfe, ihre Absichten so zu kommentie- 
ren, daß die in weiten Kreisen bestehenden Beden- 
ken nach Möglichkeit ausgeräumt werden. So haben 
sie z. B. wiederholt erklärt, daß man keineswegs 
daran denke, Preis- und Einkommensunterschiede 
„automatisch“, d. h. Zug um Zug nach bestimmten 
Indexzahlen, auszugleidien. Eine solche Annahme 
hatte insbesondere die von der FDP erhobene 
Forderung nach Preisindexparität nahegelegt. 

Ferner ist immer wieder versichert worden, eine 
Erhöhung der Preise käme als ultima ratio nur 
dann in Frage, wenn alle anderen Mittel versagt 
hätten. Es ist schwer zu sagen, was in diesen 
Kommentaren Ausdruck taktischer politischer Er- 
wägungen oder grundsätzlicher Auffassungen ist. 
Es scheint zunächst so, als ob das Paritätsproblem 
im letzten halben Jahr eine Verwandlung durch- 
gemacht hätte. Während damals jeder, der es 
wagte, „die Parität“ zu kritisieren, von den ex 
officio schreibenden Verbandsredakteuren als 
Bauernfeind oder weltfremder Ideologe bezeichnet 
wurde, läuft man heute Gefahr, für rückständig 
zu gelten, wenn man den Ausdruck „Parität“ noch 
gebraucht. Man sagt jetzt besser „Produktivität“ 
und „Landwirtschaftsgesetz“. 

Daß dies aber an der Sache wenig geändert hat, 
zeigt das Gentlemen Agreement, das der Deutsche 
Bauernverband mit dem Bundesverband der In- 
dustrie getroffen hat. Als der Wissenschaftliche 
Beirat eine Herabsetzung der Kosten bei landwirt- 
schaftlichen Betriebsmitteln und beim Absatz 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse als ein wichtiges 
agrarpolitisches Anliegen hervorhob, war er sich 
darüber klar, daß solche Bestrebungen nur Erfolg 
haben können, wenn monopolistische Preisbindun- 
gen in Industrie, Handel und Gewerbe verhindert 
werden. Die Entwicklung scheint aber neuerdings 
gerade entgegengesetzt zu verlaufen. In dem eben 
genannten Übereinkommen scheint das „Kartell 
der Protektionisten“ wieder aufzuleben, das 1879 
erstmals durch das wechselseitige Aushandeln von 
Eisen- und Getreidezöllen ins Leben gerufen 
wurde. Wenn die Landwirtschaft erneut diese 
Position bezieht, so kann sie sich vielleicht bald 
darauf berufen, daß ihr wegen hoher Betriebs- 
kosten als ultima ratio nur die Erhöhung der Preise 
übrigbleibe. 

Frage der Ideal-Agrarpolitik 

Und damit sind wir bei dem eigentlichen Kern- 
problem der Wirtschaftspolitik angelangt, das ich 
in meinem Bonner Hochschulvortrag vom 14. Sep- 
tember 1954 (Ordnungsprobleme der Wirtschafts- 
und Agrarpolitik, „Agrarwirtschaft“, Jg. 3 [1954], 
S. 317 ff.) zu umreißen versucht habe. Ich will hier 
nicht eingehen auf den Sturm im Unterholz der 
agrarpolitischen Publizität, sondern auf die einzig 
ernst zu nehmende Kritik von Dr. Haushofer, 
ebenfalls in der „Agrarwirtschaft“ (Jg. 3 [1954], 
S. 382 ff.) erschienen. 

Der erste Einwand von Haushofer betrifft das 
Verhältnis zwischen der Agrarpolitik und den 
Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates. 
Haushofer leitet aus der Tatsache, daß sich gerade 
die ältesten westlichen Demokratien in ihrer agrar- 
politischen Praxis wenig darum kümmerten, ob 
diese mit einer Wettbewerbsordnung vereinbar sei 
oder nicht, die Folgerung ab, daß die deutsche 
Agrarpolitik aus diesem Rahmen nicht heraus- 
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fallen könne und daß ich nur das irreale Wunsch- 
bild einer „deutschen Ideal-Agrarpolitik“ ent- 
worfen habe. Haushofer übersieht dabei, daß die 
praktische Agrarpolitik in den von ihm genannten 
Ländern, wie Nordamerika, Holland, Schweden, 
Dänemark und Norwegen, keineswegs nach den- 
selben Prinzipien arbeitet und daß sich die in den 
USA und Schweden herrschenden Systeme in 
einer vollen Krise befinden. Mein Aufsatz fügt sich 
voll und ganz ein in die Kritik, die auch in anderen 
Ländern an der agrarpolitischen Praxis geübt 
wird, die immer mehr in eine Sackgasse geraten 
ist. Was ich über die Gefahr des Gruppenegoismus 
in der Demokratie gesagt habe, stimmt mit den 
Ansichten der bedeutendsten Agrarökonomen in den 
USA überein, weshalb der Nestor der amerika- 
nischen Agrarökonomen, H. C. Taylor, dafür ge- 
sorgt hat, daß mein Aufsatz in „Journal of Farm 
Economics“ erscheint. Auch meine Vorträge und 
die anschließenden Diskussionen in Dänemark und 
der Schweiz haben mir gezeigt, daß man nach 
neuen Auswegen in der Agrarpolitik sucht. Ich bin 
ganz der Meinung von Haushofer, daß wir die 
praktischen Lösungen in den alten Demokratien 
nüchtern und unvoreingenommen studieren sollten, 
— aber nicht, um uns ein Beispiel daran zu neh- 
men, sondern um deren Irrtümer zu vermeiden. 

Der größte Irrtum aber besteht darin — und 
Haushofer teilt ihn — daß die Landwirtschaft in 
der modernen Volkswirtschaft über eine besondere 
Eigengesetzlichkeit verfüge. In Wirklichkeit wer- 
den die Vorgänge in der Landwirtschaft vom indu- 
striell-gewerblichen Prozeß her gesteuert. Dieser 
bestimmt über den technischen Fortschritt die 
Wachstumsrate der landwirtschaftlichen Produk- 
tion und über die Bevölkerungs- und Wohlstands- 
entwicklung die Marktchancen der Landwirtschaft. 
Das „Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag“ ist 
zwar in jedem einmal gewählten Betriebssystem 
für die Ertragsgestaltung entscheidend, als lang- 
fristige Entwicklungstendenz mit marktbestim- 
mender Wirkung wird es in den westlichen Län- 
dern aber durch den technischen Fortschritt lau- 
fend außer Kraft gesetzt. Indem die Agrarpolitik 
durch Stützungspreise oder Einfuhrbeschränkung 
die Preise erhöht, reizt sie zu einer Produktion an, 
die aber bei dem angestrebten Preisniveau kaum 
vollen Absatz mehr findet. So kommt es, daß die 
Wachstumsrate der landwirtschaftlichen Produk- 
tion der Nachfrage vorauseilt. Das Ergebnis ist die 
Anhäufung von unverkäuflichen Vorräten in Ex- 
portländern und — nach Erreichung der Selbstver- 
sorgung — das Versagen der Einfuhrpolitik in Im- 
portländern. Darin kommt gerade der vergebliche 
Versuch zum Ausdruck, so etwas wie eine Eigen- 
gesetzlichkeit der Landwirtschaft zu errichten. 
Worin ihre Anpassungsschwierigkeiten wirklich 
bestehen, hat der Wissenschaftliche Beirat in 
Punkt 3 und 4 seines Gutachtens dargelegt. 

Darin ist unter 3 d auch von Betrieben die Rede, 
die mit unzureichenden Erträgen arbeiten, aber 
über den Markt nicht ausgeschaltet werden, son- 
dern unter Hinnahme von Einkommensverschlech- 
terungen bestehen bleiben. Diese „Grenzproduzen- 
ten“, die ein soziales Problem für die Agrarpolitik 
darstellen, habe ich in meinem Aufsatz gemeint. 
Besser spräche man von „submarginalen“ Produ- 

zenten, da ihre Kosten das Preisniveau nicht mit- 
bestimmen. Haushofer setzt sich sehr für die Er- 
haltung solcher Betriebe ein. Ich habe keine gegen- 
teilige Auffassung vertreten, meine aber, daß es 
sich hier um ein Problem handelt, das man durch 
Sozialpolitik und nicht über den Markt lösen müßte 
und das man nicht als Argument gegen eine Wett- 
bewerbsordnung benutzen sollte. Im übrigen lege 
ich das Programm des Bundesernährungsministers 
durchaus nicht in dem Sinne aus, daß mechani- 
sierte Großbetriebe gebildet werden sollen. Ein ge- 
sundes Kleinbauemtum kann auch erhalten und 
entwickelt werden, wenn man nicht dem vollkom- 
men unrealistischen Dogma der „Einkommenspari- 
tät“ verfällt, diesem modernen Wunschbild einer 
„Ideal-Agrarpolitik“. Davor aber hat sich der 
„menschliche Geist, vorzugsweise vertreten durch 
die wirtschaftswissenschaftliche Theorie“ (Haus- 
hofer), bisher gehütet. 

Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats 

beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 

17. Arbeitstagung am 29. und 30. November 1954 
in Margarethenhof bei Königswinter 

Der Wissenschaftliche Beirat hat auf seiner 17. Arbeitstagung 
zum Thema 

Paritätsproblem 

folgendermaßen Stellung genommen: 

1. Nach dem Ersten Weltkriege hat sich in USA zur Be- 
gründung von Preisforderungen der Farmer der Ausdruck 
„Parität" eingebürgert. In Europa, wo damals vornehmlich das 
Bild der Preisschere gebraucht wurde, wird jetzt auch weithin 
die Lage der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt eines 
Paritälsproblems erörtert, wobei zwischen Preisparität, Einkom- 
mensparität und Ertrags-Aufwands-Parität unterschieden wird. 
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Er- 
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat zur Frage der Paritäts- 
preise bereits in einem Gutachten vom November 1951 Stellung 
genommen. 

2. In der Bundesrepublik hat die Auseinandersetzung über das, 
was man Paritätsproblem nennt, zu Gesetzentwürfen geführt, 
die gegenwärtig im Bundestag beraten werden. Der Wissen- 
schaltliche Beirat sieht zwar seine Aufgabe nicht darin, zum 
Inhalt der vorliegenden Gesetzentwürfe Stellung zu nehmen. 
Wohl aber ist er überzeugt, daß für.die Entwicklung des An- 
teils der Landwirtschaft am Sozialprodukt in einer wachsenden 
industriell-agrarischen Volkswirtschaft ernste Probleme ent- 
stehen. Er hält es daher für geboten, die Tatsachen herauszu- 
arbeiten, die den Paritätsforderungen zu Grunde liegen, und 
klai zustellen, welche staatlichen Maßnahmen in unserer Wirt- 
scha.tsordnung ergriffen werden können und sollen, um ihnen 
wirksam zu begegnen. 

3. Die wichtigsten Tatsachen, aus denen heraus der landwirt- 
scha tlichen Einkommensentwicklung in einer wachsenden Indu- 
strie-Agrarwirtschaft besondere Gefahren drohen, sind folgende: 
a) Die Verbraucher geben bei steigendem Einkommen nur einen 
abnehmenden Anteil für Nahrungsmittel aus (Engelsches Ge- 
setz) : 
b) die Landwirtschaft ist in ihrer Produktionsrichtung durch 
natürliche Bedingungen besonders stark gebunden. Da sie außer- 
dem mehr als die gewerbliche Produktion unter dem Gesetz 
vom abnehmenden Ertragszuwachs steht, kann sie sich auch 
technische Fortschritte im allgemeinen schwerer zunutze machen: 
c) die Anpassung des Arbeitseinsatzes an die Erfordernisse 
steigender Produktivität ist in der Landwirtschaft besonders 
schwierig: 
d) in der Landwirtschaft werden — im Unterschiede zu wich- 
tigen anderen Wirtschaftszweigen, namentlich zur Industrie — 
Betriebe, die mit unzureichenden Erträgen arbeiten, nicht aus- 
geschaltet, sondern bleiben unter Hinnahme von Einkommens- 
verschlechterungen bestehen. 

4. Zu diesen Tatsachen ist noch zu bemerken: 
Zu a) Das Engelsche Gesetz gilt nicht für alle Nahrungsmittel 
gleichmäßig. Etwas günstigere Aussichten bestehen zwar bei 
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den Produkten, die auch bei steigendem Einkommen noch mit 
gleichen oder gar wachsenden Einkommensteilen gekaut 
werden, also namentlich bei tierischen Erzeugnissen. Insgesamt 
ergibt sich aber aus dem Engelschen Gesetz, daß das Volks- 
einkommen überproportional steigen muß, um eine wachsende 
landwirtschaftliche Produktion ohne Preisrückgänge aufzu- 
nehmen. Damit die Verkaufserlöse der Landwirtschaft in der 
Bundesrepublick, die im Jahre 1949/50 8,1 Milliarden DM und 
im Jahre 1953/54 13,2 Milliarden DM betrugen, weiter real 
etwa auf 15—16 Milliarden DM steigen können, müßte das 
Volkseinkommen (Netto-Sozialprodukt zu Faktorkosten), das im 
Wirtschaftsjahr 1953/54 107 Milliarden DM betrug, ungefähr 
130—140 Milliarden DM erreichen. Für die Landwirtschaft ist 
außerdem wichtig, daß die Einkünfte in den niedrigen Ein- 
kommensgruppen sich heben, in denen ein Einkommens- 
zuwachs in höherem Maße für eine Verbesserung der Ernäh- 
rung ausgegeben wird. 

Angesichts der entscheidenden Bedeutung dieser Zusammen- 
hänge für die Entwicklungsmäglichkeiten des landwirtschaft- 
lichen Einkommens hält es der Wissenschaftliche Beirat für 
dringend erwünscht, daß eingehende Untersuchungen über die 
Struktur und die Elastizität der Nachfrage nach landwirtschaft- 
lichen Erzeugnissen durchgeführt werden. Dazu ist ein Ausbau 
unserer Einkommens- und Verbrauchsstatistik erforderlich. 

Zu b) Im Hinblick auf die hohe Bedeutung natürlicher Bedin- 
gungen für die Landwirtschaft, auf die Notwendigkeit, die 
Produktionseinrichtungen den Absatzverhältnissen anzapassen, 
und auf die besonderen Schwierigkeiten für die Ausbreitung 
lohnender technischer Fortschritte erwachsen dem Staate hohe 
Aufgaben auf den Gebieten der Landeskultur sowie des länd- 
lichen Schul-, Bildungs- und Beratungswesens. 

Zu c) und d) Vornehmlich in Gebieten mit kleinbäuerlicher 
Agrarstruktur und mangelnden Erwerbsmöglichkeiten außer- 
halb der Landwirtschaft ist die Beweglichkeit der ArbeitsKrafte 
unzureichend. Bei weiter steigendem Volkseinkommen muß 
eine verschärfte Einkommens-Diskrepanz erwartet werdan. 
Hier ist durch besseren Zugang zu nichtlandwirtschaftlichen 
Erwerbsgebieten (Verkehrserschließung, geeignete Industriali- 
sierung ländlicher Gemeinden, verbesserte Ausbildungmöglich- 
keiten) zu begegnen. Voraussetzung hierfür ist, daß außerhalb 
der Landwirtschaft hinreichende Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorhanden sind. 

Gleichzeitig sind besondere Hilfen für die Verbesserung der 
Betriebe angebracht, die durch Veränderungen ihrer Produk- 
tionsverhältnisse, gegebenenfalls durch Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen der Betriebe oder durch Umstellungen, in 
eine befriedigende Lage kommen können. 

5. Die in Ziffer 3 geschilderten Tatsachen treffen zeitlich und 
räumlich nicht gleichmäßig zu. Es steht fest, daß die wirt- 
schaftliche Lage der Landwirte regelmäßig ganz große Unter- 
schiede aufweist, daß also auch innerhalb der Landwirtschaft 
erhebliche Disparitäten herrschen. Es ist bekannt, daß auch in 
der Bundesrepublik die Lage der Landwirte sehr unterschied- 
lich ist, nicht nur als Folge der Auswirkungen wirtschaftlicher 
Tüchtigkeit, sondern auch nach Landschaften, Betriebsgrößen 
und Produktionsrichtungen. Globale Ziffern über die Lage der 
Landwirtschaft in der Bundesrepublik geben daher nicht genü- 

genden Aufschluß. Wie sich die Unterschiede verteilen und 
wie groß sie sind, ist bisher nicht hinreichend belegt. Der 
Wissenschaftliche Beirat hat einen Unterausschuß beauftragt, 
die Methoden zu prüfen, mit denen die Unterschiede in der 
Lage der Landwirte festzustellen sind; sein Bericht wird in 
einem besonderen Gutachten erstattet werden. 

6. Es ist Aufgabe der staatlichen Wirtschaftspolitik, die der 
Landwirtschaft nachteiligen Tatsachen und ihre jeweiligen Aus- 
wirkungen zu beachten. Wo die Gefahr droht, daß die Arbeits- 
produktivität und infolgedessen die Einkommen in der Land- 
wirtschaft dauernd auf niedrigem Stande beharren, hat der 
Staat Maßnahmen zu ergreifen, um den Landwirten in einer 
wachsenden industriell-agrarischen Volkswirtschaft ange- 
messene Einkommenschancen zu bieten. 

7. Angesichts der großen Unterschiedlichkeit der wirtschaft- 
lichen Verhältnisse wird die staatliche Agrarpolitik die größten 
Erfolgsaussichten mit wohlgezielten Einzelmaßnahmen zur Er- 
leichterung der Lage in besonders gefährdeten Gebieten haben. 
Mit einer Verstärkung der allgemein wirkenden Maßnahmen, 
insbesondere mit einer Erhöhung des Agrarpreisniveaus, 
würde einer wachsenden Disparität in den strukturell ungün- 
stigen Gebieten und Betrieben nicht wirksam begegnet werden. 
Solche Maßnahmen könnten überdies das Wachstum des 
Volkseinkommens beeinträchtigen und somit letzten Endes 
auch die künftigen Einkommensmöglichkeiten der Landwirte 
schmälern. 
Dagegen sind Maßnahmen zu empfehlen, die einer fortschrei- 
tenden Rationalisierung des Absatzes landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse dienen oder auf die Senkung überhöhter Preise 
für landwirtschaftliche Betriebsmittel hinwirken. 

8. Die Landwirtschaft bedarf zur Verbesserung ihrer Struktur 
und zur Rationalisierung ihrer Produktion erheblicher 
Investitionsmittel. Daher ist auch die Agrarpolitik in hohem 
Maße an der Kapitaibildung und an der Wiederherstellung djr 
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes sowie des agrarischen 
Kreditapparats interessiert, damit die benötigten Investitions- 
mittel zu erträglichen Zinsen beschafft werden können. 
Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, besteht An- 
laß zur Hilfe aus den Staatsfinanzen, unmittelbar zur Zins- 
verbilligung oder durch Steuer- und Abschreibungserleichte- 
rungen. 

9. Übereinstimmung besteht darüber, daß zur Verbesserung der 
Agrarstruktur der Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel 
geboten ist, insbesondere auf den Gebieten dar Flurbereinigung, 
der Wasserwirtschaft, der Verkehrserschließung und des länd- 
lichen Bildungswesens. Nicht nur im Hinblick auf die wirt- 
schaftliche Integration Europas, sondern auch im Zusammen- 
hänge mit den Aufgaben, die sich der Agrarpolitik in jeder 
wadisenden industriell-agrarischen Volkswirtschaft stellen, sind 
derartige Aufwendungen gerechtfertig. Die bisher für diese 
Zwecke bewilligten Mittel reichen nicht annähernd aus. 

Margarethenhof, den 30. November 1954 

Der Vorsitzende 
des Wissenschaitlichen Beirats 

gez. Prof. Dr. N i e h a u s. 

Die Landarbeiterverhältnisse in Dänemark 
Dipl.-Landwirt D. Hill, z.Zt. Kopenhagen 

Die dänische Bevölkerung hat sich seit Ende des 
vorigen Jahrhunderts nahezu verdoppelt und um- 
faßte im Jahre 1950 4,28 Mill. Menschen. Der An- 
teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist stän- 
dig zurückgegangen und liegt augenblicklich bei 
22,3 v. H. 

Die gleiche Entwicklung läßt sich bei den Er- 
werbspersonen beobachten; in den Jahren von 
1938/39 bis 1950/51 ist eine Abnahme von etwa 
84 000 oder 18 v. H. der Erwerbstätigen zu ver- 
zeichnen. Die Zahl der familienfremden Arbeits- 
kräfte ist stark gefallen. Der Einsatz der familien- 
eigenen Arbeitskräfte ist verstärkt worden. Da ihr 
Anteil mit Zunahme der Betriebsgröße abnimmt, 
macht der Anteil der Lohnarbeitskräfte etwa 

43 v. H. an der Gesamtzahl der Arbeitskräfte aus 
(mittlere Betriebsgröße = 15,2 ha). Die Verminde- 
rung des Gesindes und eine vermehrte Einstellung 
von verheirateten Landarbeitern verdient beson- 
dere Beachtung. Trotzdem sind die männlichen Ge- 
sindekräfte (Knechte) noch mit etwa 37 v. H. an 
den Lohnarbeitskräften beteiligt *) (vgl. Über- 
sicht 1), da die bäuerlichen Betriebe in erster Linie 
Gesindekräfte aufnehmen (Gesindewirtschaften), 
während die verheirateten Landarbeiter vorwie- 
gend in Großbetrieben beschäftigt werden (Lohn- 
arbeitsbetriebe). 

1) Die von Zöllner in Abel und Zöllner, ,,Landarbeiter 
in Westeuropa" (Schriftenreihe für ländl. Sozialfragen), H. 10, 
S. 36, Hannover 1954, angegebenen 5 v. H. können nicht 
stimmen. 


